
Bestellung zum Ersthelfer 

gemäß § 26 und § 28 der BG-Vorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) 

 

 
 

Frau / Herr* , 

wird für den Betrieb / die Abteilung*        

der Firma        
(Name der Firma) 

       
(Anschrift der Firma) 

 bestellt. 

 

Als Ersthelferin / Ersthelfer* sind Sie aufgefordert, die Geschäftsleitung beim 
Arbeitsschutz und in Fragen der Arbeitssicherheit zu unterstützen. 

 
Auf der Rückseite dieser Bestellung finden Sie die betreffenden Auszüge aus der BGV A1. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

      ,        
Ort   Datum 

 
 
  
Unternehmer  

 
 
Ich bin mit meiner Bestellung einverstanden. 

 
 
  
Ersthelfer/in 

 

*Nichtzutreffendes streichen. 

Rückseite beachten!



Auszüge aus der BGV A1: 

 

 

§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer mindestens  
in folgender Zahl zur Verfügung stehen: 
1. Bei 2 bis 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer, 
2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten 
 a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5%, 
 b) in sonstigen Betrieben 10%. 
Von der Zahl nach Nummer 2 kann im Einvernehmen mit der Berufsgenossenschaft unter 
Berücksichtigung der Organisation des betrieblichen Rettungswesens und der Gefährdung  
abgewichen werden. 

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei einer von der 
Berufsgenossenschaft für die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet  
worden sind. Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in der Ablage 3 zu dieser 
Unfallverhütungsvorschrift geregelt. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in Zeitabständen  
von 2 Jahren fortgebildet werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere auf Grund des Umganges mit Gefahrstoffen,  
damit zu rechnen, dass bei Unfällen Maßnahmen erforderliche werden, die nicht Gegenstand  
der allgemeinen Ausbildung zum Ersthelfer gemäß Absatz 2 sind, hat der Unternehmer für die 
erforderliche zusätzliche Aus- und Fortbildung zu sorgen. 

 

§ 28 Unterstützungspflichten der Versicherten 

(1) Im Rahmen ihrer Unterstützungspflichten nach § 15 Abs.1 haben sich Versicherte zum  
Ersthelfer ausbilden und in der Regel in Zeitabständen von 2 Jahren fortbilden zu lassen.  
Sie haben sich nach der Ausbildung für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung zu stellen.  
Die Versicherten brauchen den Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht nachzukommen,  
soweit persönliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Versicherte haben unverzüglich jeden Unfall der zuständigen betrieblichen Stelle zu melden;  
sind sie hierzu nicht im Stande, liegt die Meldepflicht bei dem Betriebsangehörigen, der von  
dem Unfall zuerst erfährt. 


